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Vorwort 

Die Einführung des Benutzungszwangs in das deutsche Waren-
zeichenrecht durch das Vorabgesetz vom 4. September 1967 (BGBL I, 
953) stellt eine Anpassung an die internationale Rechtsentwicklung dar. 
Der Benutzungszwang kann - trotz der im internationalen Vergleich 
unterschiedlichen rechtlichen Ausgestaltung im einzelnen - als ein 
warenzeichenrechtliches Grundprinzip im Markenrecht der bedeutsamen 
Industrienationen bezeichnet werden. Für das deutsche Warenzeichen-
gesetz bedeutet er eine der wesentlichen Rechtsänderungen. 

Mit dem erstmaligen Ablauf der Benutzungsfrist am 1. Januar 1973 
erlangte der Benutzungszwang praktische Wirksamkeit. Zentrale 
Bedeutung in der künftigen Rechtspraxis kommt dem Begriff der 
Benutzung im Sinne des Benutzungszwangs zu. In der vorliegenden 
Arbeit wird der Versuch unternommen, den Benutzungsbegriff funk-
tionsgerecht zu erfassen und seine systematische Stellung im Waren-
zeichenrecht aufzuzeigen. Daneben wurden die verfahrensrechtlichen 
Probleme untersucht und für aktuelle Einzelfragen Lösungsmöglichkei-
ten aufgezeigt. Literatur und Rechtsprechung wurden bis Mai 1973 
berücksichtigt. 

Mein herzlicher Dank gilt Prof. Dr. Wolfgang Hefermehl, dessen 
Anregungen dem Verfasser eine wertvolle Unterstützung waren. 

Heidelberg, im Juni 1973 
Karl-Heinz Fezer 
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§ 1 Einleitung 

A. Die aktuelle Zielsetzung 
bei Einführung des Benutzungszwangs 

Trotz der allgemein anerkannten Notwendigkeit einer umfassenden 
Reform des Warenzeichenrechts innerhalb einer Gesamtrevision des 
gewerblichen Rechtsschutzes rechtfertigt sich die Vorwegnahme eines 
Teils der reformbedürftigen Materie, wenn die aktuelle Situation auf 
diesem Rechtsgebiet den Aufschub bestimmter Neuerungen nicht bis zu 
dem Zeitpunkt duldet, zu welchem eine ausgeglichene Gesamtreform 
möglich erscheint. Unter diesem Aspekt ist auch die bedeutsamste 
Anderung des deutschen Warenzeichengesetzes, die Einführung des 
Benutzungszwangs für Warenzeichen, zu sehen, die durch das Gesetz 
zur Anderung des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und weite-
rer Gesetze vom 4. September 19671, kurz Vorabgesetz genannt, erfolgte. 
Sie ist in erster Linie eine gezielte, gesetzgeberische Maßnahme zur 
Behebung schon seit langem bekannter Mißstände auf dem Gebiet des 
Zeichenwesens, die, im Wege der Rechtsfortbildung zu verhindern, sich 
die Rechtsprechung nicht in der Lage sah. 

Die Bestrebungen zur Rechtsvereinheitlichung auf dem Gebiet des 
gewerblichen Rechtsschutzes in Europa befinden sich noch im Stadium 
der Entwicklung. Wohlliegt der Entwurf für ein europäisches Marken-
recht vor, der Tendenzen und Richtung der Rechtsentwicklung auf-
weisen mag. Doch sah sich die Bundesregierung zu Recht gehindert, 
den Entwurf für eine Gesamtreform des gewerblichen Rechtsschutzes 
vorzulegen, bevor nicht in allen Grundsatzfragen ein europäischer Kon-
sens gefunden ist2• Letztlich erscheint auch wesentlich für die erfolgten 
Vorabregelungen die Tatsache, daß die nationalen Arbeiten an einer 
umfassenden Reform bis zur endgültigen Vorlage eines Gesamtent-
wurfs eine weit längere Zeitspanne in Anspruch genommen hätten, als 
es dem Dringlichkeitsbedürfnis der im Vorabgesetz getroffenen Ent-
scheidungen angemessen gewesen wäre3• 

1 BGBl. I 1967, 953. Das Gesetz trat am 1. 1. 1968 in Kraft; die Neufassung 
des Warenzeichengesetzes wurde am 2. 1. 1968 bekanntgemacht (BGBl. I 1968, 
29). 

2 Amtl. Begr. BT-Drucks. 1966 V/714, S. 11. 
s Diesen Gesichtspunkt betont auch Miosga, GRUR 1967, 9/10, der im 

übrigen auf das neue französische Markengesetz, das am 1. 8. 1965 in Kraft 
trat, verweist, das in seiner Konzeption einem künftigen europäischen 
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Vordringliches Ziel der Einführung des Benutzungszwangs ist die 
Entlastung des Deutschen Patentamts und des Bundespatentgerichts. 
Der stetigen Zunahme von Anmeldungen inländischer und vor allem 
ausländischer Warenzeichen sowie der steigenden Zahl von Wider-
sprüchen4 - Tatsachen, die die ständig wachsende Bedeutung des 
Warenzeichens im Wirtschaftsablauf symbolisieren5 - soll mit dem 
Benutzungszwang begegnet werden. Die Schutzwürdigkeit soll letzt-
lich nur benutzten Warenzeichen zukommen, der Zeichenschutz auf die 
Verteidigung nur dieser Zeichen beschränkt werden. Die Anmeldung 
von Defensivzeichen soll verhindert, die von Vorratszeichen zurück-
gedrängt werden. Alte unbenutzte Zeichen sollen aus der Zeichen-
rolle gelöscht werden, neue nur für die Waren eingetragen sein, für die 
sie in Benutzung genommen werden. 

Ob diese Ziele erreicht werden, hängt vornehmlich von der Hand-
habung des BE:>nutzungszwangs in der Rechtspraxis ab, nicht zuletzt aber 
auch davon, ob Zeichenanmelder und Zeicheninhaber und somit die 
betreffenden Wirtschaftskreise selbst ihr Verhalten an dem Geist der 
Neuerung und der hiermit getroffenen Wertungen orientieren. Letzteres 
sollte der Wirtschaft um so leichter fallen, als die weiteren Wirkungen 
eines funktionierenden Benutzungszwangs in ihrem eigenen Interesse 
liegen. Die Dauer der Eintragungsverfahren zu verkürzen, die im Ver-
hältnis zum tatsächlichen Bedarf überfüllte Zeichenrolle für den 
leichteren Erwerb neuer Zeichen freizumachen, bei einem überschau-
baren Zeichenbestand die eigene Position in bezug auf Zeichenanmel-
dung, Zeichenbenutzung und Zeichenverteidigung mit geringerem Auf-
wand zu erkennen, sind sämtlich Vorteile, die jedem einzelnen am 
Wirtschaftsverkehr Beteiligten zugute kommen. 

Die konkrete Anwendung des Benutzungszwangs wird sich einerseits 
an diesen gesamtwirtschaftlichen Interessen zu orientieren haben, 
kann andererseits hierbei aber nicht die im Einzelfall berechtigten 
Interessen der Inhaber unbenutzter Zeichen außer acht lassen6• Im 
Rahmen der mit dem Benutzungszwang verbundenen rechtspolitischen 
Zwecksetzung sind die Individualinteressen auch der Inhaber unbenutz-
ter Zeichen zu berücksichtigen, soweit sie als schutzwürdig anzusehen 
sind. Nur der gerechte Interessenausgleich an Hand einer umfassenden 
Interessenanalyse und -abwägung im konkreten Einzelfall ist zur 

Markenrecht genügend Rechnung trage. Doch scheint für das deutsche 
Warenzeichenrecht der eingeschlagene Weg, nur die dringlichsten Probleme 
unter Berücksichtigung der internationalen Entwicklung zu regeln, ange-
messener. 

4 Vgl. hierzu die Amt!. Begr., a.a.O., S.17/18; ferner Miosga, a.a.O., S. 13. 
s Vgl. hierzu etwa die Ausführungen von Kraft, JZ 1969, 408/409. 
6 Nastelski, MA 1968, 319. 
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zweckentsprechenden Realisierung der mit der Einführung des Be-
nutzungszwangs erstrebten Ziele geeigneF. 

Haben auch die aufgezeigten Unzulänglichkeiten im deutschen 
Markenwesen die gesetzliche Verankerung des Benutzungszwangs be-
scllleunigt8, und ist dessen Einführung vornehmlich aus der aktuellen 
Situation zu erklären", so wird man dieser Neuerung jedoch nicht unter 
dem Aspekt einer nur zeitbedingten Behelfsmaßnahme gerecht10• Die 
überwiegende Mehrzahl der für das Markenwesen bedeutsamen Indu-
strienationen kennen heute in ihren Zeichenrechten den Benutzungs-
zwang11. Nur noch wenige Länder, wie etwa Dänemark, Norwegen und 
Österreich konnten bisher auf dessen Einführung in ihren Zeichen-
rechten verzichten. Die Einführung des Benutzungszwangs in der 
Bundesrepublik erweist sich somit als eine Anpassung an die inter-
nationale Rechtsentwicklung12• Auch innerhalb der großen Reform des 
Zeichenrechts wird er integrierter Bestandteil sein. 

B. Der Benutzungszwang als 
warenzeichenrechtliches Grundprinzip 

Im internationalen Vergleich stellt sich der Benutzungszwang als 
eine in der überwiegenden Zahl der Zeichenrechte vorfindbare recht-
liche Regelung dar, eine Entwicklung, die Art. 5 C Abs. 1, 2 PVü be-
günstigt, der den Benutzungszwang grundsätzlich für zulässig erklärt 
und seine rechtliche Ausgestaltung beeinfiußt. 

Die Formen des Benutzungszwangs in den einzelnen Ländern dif-
ferieren erheblich. Die Skala der verschiedenen Systeme war schon 

7 Die Bedeutung des Interessenausgleichs nicht allein für den Benutzungs-
begriff betont auch Bökel, Diss., S. 49 ff. (50). Vgl. allgemein zur Interessen-
abwägung etwa Hubmann, AcP 155, 85; Kraft, Interessenabwägung, insbes. 
S. 209 ff.; speziell zur Berücksichtigung der Interessen im Markenrecht durch 
die Rechtsprechung Kraft, JZ 1969, 408 ff. 

s Vgl. zur nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland einsetzenden 
Diskussion über die Einführung eines Benutzungszwangs etwa: Spiess, DB 
1949, 417; Thiele, GRUR 1949, 268; Breme, GRUR 1950, 171; v. Kreisler-
Ruprecht, GRUR 1954, 434; CaHmann, GRUR Ausl. 1958, 560; 1959, 161; Regel, 
Mitt. 1965, 201, 203 ff.; Lemmer- Kockläuner, Mitt. 1965, 86; Röttger, Mitt. 
1965, 41; Mediger, Mitt. 1965, 181; Frank, MA 1966, 756; Miosga, MA 1967, 433; 
Wipprecht, WRP 1967, 291; die Dissertationen von Bärend und Kreye; ferner 
die Denkschrift des Markenverbandes, Ist eine gesetzliche Beschränkung des 
Schutzes unbenutzter Warenzeichen geboten, Oktober 1954; sowie die Dis-
kussion im Rahmen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechts-
schutz und Urheberrecht, GRUR 1955, 81. 

9 Miosga, GRUR 1967, 9/17. 
10 Schricker, GRUR Ausl. 1969, 14. 
u Vgl. die Aufzählung der einzelnen Staaten bei Schricker, a.a.O., S. 14, 

Fußn. 6. 
12 Auch im Entwurf eines Gesetzes für die Entwicklungsländer ist der 

Benutzungszwang von Warenzeichen vorgesehen. 

2 Fezer 


